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Matrikelnummer 
 
 

Antrag auf Beurlaubung wegen Auslandsstudiums 
 
 

zum Sommersemester ..................... / Wintersemester ................../…………....... 
 
 
 

Name, Vorname 
 
 
 
 
 
 

E-Mail (für ev. Rückfragen) – bitte bevorzugt RUB-E-Mail 

 
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Sozialbeitrag folgender Seite: 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat/studium/beurlaubung.html.de  
 
 
Zahlen Sie bitte den entsprechenden Sozialbeitrag ca. sechs Tage vor Beantragung 
des Urlaubssemesters ein. Die Frist zur Antragsstellung entspricht den 
veröffentlichten Rückmeldefristen! 
 
  
 
Beurlaubte Studierende erhalten kein Semesterticket! 
 
 
 
Ein Auslandsstudium wird bestätigt: 
 
 
 
Stempel und Unterschrift der Fakultät oder des Instituts 
 
Hinweis: 
Falls Sie oder Ihre Eltern staatliche Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe aus der Familienversicherung, etc.) in Anspruch 
nehmen oder nehmen wollen, kann bei einer Beurlaubung vom Studium die Rechtsfolge eintreten, dass diese Leistungen nicht 
mehr oder nur noch eingeschränkt gewährt werden. Bitte erkundigen Sie sich hierzu rechtzeitig vor einer Beurlaubung bei den 
zuständigen Stellen. Eine spätere Rücknahme der Beurlaubung aus Gründen dieser Rechtsfolgen kann nicht mehr durchgeführt 
werden! 
Beurlaubte Studierende erhalten kein Semesterticket!  
 
 
 
Datum und Unterschrift des Antragstellers 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat/studium/beurlaubung.html.de
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